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Detailvorstellung RVS Radverkehr
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Planung von Radverkehrsinfrastruktur nach der neuen RVS 03.02.13
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Planung von Radverkehrsinfrastruktur nach der neuen RVS 03.02.13

Die neu überarbeitete RVS 03.02.13
veröffentlicht seit 1.4.2022

• Dimensionierung von Radfahranlagen gem. 

Ausbaustufen

• Anpassung an Lastenräder / Transporträder

• Radpiktogramme (Sharrows)

• Kriterien für das Radfahren gegen die Einbahn

• Kriterien für Radschnellverbindungen

• Berücksichtigung Dooring

• Standards für Wegweisung mittels Bodenmarkierungen

• Standards für Fahrradabstellanlagen
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Auswahl der Anlageart und 
Dimensionierung von Radfahranlagen
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BESTAND

1.

Pkt. 5.2: Netzplanung

Problemanalyse

Wunschliniennetz

Netzerstellung mit hierarchischer Gliederung

Prioritätenreihung

 Ergebnis: Zielnetz und Maßnahmen

2.

Pkt. 6: Wahl der Anlageart

Kfz-Kriterium

Flächenkriterium, Breitenbedarf

Knotenpunktkriterium

Sonstige Kriterien

 Ergebnis: Erfordernis und Art einer Radfahranlage
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3.

Pkt. 8.1: Dimensionierung

Schritt 1: Anzustrebende Ausbaustufe

Schritt 2: Grundbreite

Schritt 3: Schutzstreifen 

Grundbreite + Schutzstreifen = Gesamtbreite

 Ergebnis: anzustrebende Gesamtbreite der Radfahranlage
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Pkt. 6.1: Mischen bzw. Trennen von Rad- und Kfz-Verkehr

5

Kfz-Kriterium für Hauptradrouten, Verbindungs- und Sammelrouten 

des Radverkehrs (punktierte Linien: Übergangsbereiche)

Kfz-Kriterium für Flächenerschließung des Radverkehrs      

(punktierte Linien: Übergangsbereiche)
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Pkt. 8.1: Schritt 1 – Definition der anzustrebenden Ausbaustufe
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Pkt. 8.1: Schritt 2 – Ermittlung der Grundbreite

7

Den Vorgaben zur Breitendimensionierung liegen folgende Annahmen bzw. Bemessungsfälle zu

Grunde:

Ausbaustufe A: im Richtungsverkehr kann ein Lastenfahrrad ein anderes Lastenfahrrad überholen

Ausbaustufe B: im Richtungsverkehr kann ein einspuriges Fahrrad ein Lastenfahrrad überholen

Ausbaustufe C: ein Lastenfahrrad kann die Radfahranlage befahren

Ausbaustufe D: nur einspurige Fahrräder können die Radfahranlage befahren

A

B

C

D
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Pkt. 8.1: Schritt 2 – Ermittlung der Grundbreite
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1) Radfahrstreifen auf Radschnellverbindungen nur in

Sonderfällen.
2) Neben Längsparkstreifen nicht empfehlenswert.
3) Nur bei sehr geringen Fußgängerverkehrsstärken

(< 30 FG/h).
4) Im Freilandbereich sind bei sehr geringen

Fußgängerverkehrsstärken (< 30 FG/h) auch

Geh- und Radwege mit Breiten ≥ 2,6 m möglich.
5) Bei Ausbaustufe D ist innerorts das Mischprinzip mit Kfz

möglich; im Freilandbereich ist bei sehr geringen

Fußgängerverkehrsstärken die Errichtung von Geh-

und Radwegen möglich.

2,3
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Schutzstreifen bei Radfahranlage neben Fahrstreifen (Vzul ≤ 50 km/h)  [m] + 0,5  

Schutzstreifen bei Radfahranlage neben Fahrstreifen (Vzul > 50 km/h)  [m] + 1,0  

Schutzstreifen bei fahrbahnabgewandter Radfahranlage neben Parkstreifen  [m] + 0,75  

Schutzstreifen bei fahrbahnseitiger Radfahranlage neben Parkstreifen  [m] + 1,0 *) 

 
*)  Entspricht einem Sicherheitsabstand von 0,50 m zur Grundbreite. 

An punktuellen Engstellen und in Straßen mit sehr geringem Stellplatzumschlag (z.B. Einfamiliehaus-

siedlungen) mit geringer Bebauungsdichte darf die Breite des Zuschlags auf 0,75 m reduziert werden. 

Grundbreite

Schutzstreifen

Pkt. 8.1: Schritt 3 – Ermittlung der Breite des Schutzstreifens
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Pkt. 8.1: Ergebnis - Gesamtbreite der Radfahranlage

1

0

erforderliche Gesamtbreite = Grundbreite + Schutzstreifen

„Wird die Gesamtbreite der Radfahranlage gemäß den Erfordernissen der anzustrebenden

Ausbaustufe dimensioniert, so ist eine hohe Qualität, Sicherheit und Komfort für den

Radverkehr zu erwarten. In durch besondere Rahmenbedingungen begründeten Fällen

kann die Breite einer Radfahranlage gemäß einer niedrigeren als der anzustrebenden

Ausbaustufe dimensioniert werden. In diesem Fall ist jedoch von einer deutlichen

Qualitätsminderung bei der Abwicklung des Radverkehrs auszugehen.“
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Pkt. 8.1: Übersichtstabelle Gesamtbreiten

1

1

Bezeichnung

Ausbau

stufe

D 

[m]

Ausbau

stufe

C 

[m]

Verkehrs-

raum Profil 

Nr. (s. Abb.)

Ausbau

stufe

B 

[m]

Ausbau

stufe

A 

[m]

Radfahrstreifen   zwischen Fahrstreifen und Bordstein 1,5 1,5 C1 (11) 1,8 (≥ 2,5) 1)

Mehrzweckstreifen   zwischen Fahrstreifen und Längsparkstreifen 2,0 2,0 C2 (12) (2,3) 2) (≥ 3,0)  1) 2)

Einrichtungsradweg

Vzul ≤ 50 km/h 1,5 1,8 C3 (14) 2,8 ≥ 3,1

Vzul > 50 km/h, Freiland 2,0 2,3 C4 (15) 3,3 ≥ 3,6

  neben Längsparkstreifen 1,.75 2,05 C5 (16) 3,05 ≥ 3,35

Zweirichtungsradweg

Vzul ≤ 50 km/h 2,5 3,1 C6 (17) 3,8 ≥ 4,5

Vzul > 50 km/h, Freiland 3,0 3,6 C7 (18) 4,3 ≥ 5,0

  neben Längsparkstreifen 2,75 3,35 C8 (19) 4,05 ≥ 4,75

Vzul ≤ 50 km/h 2,8 3,5 C9 (22) (3,8) 3)

Vzul > 50 km/h, Freiland 3,3 4,0 C10 (23) (4,3) 3)

  neben Längsparkstreifen 3,05 3,75 C11 (24) (4,05) 3)

Lage

  neben Fahrbahn

  neben Fahrbahn

Radweg 

(baulich getrennt)

Gemischter Geh- 

und Radweg 

(baulich getrennt)

  neben Fahrbahn

1) Auf Radschnellverbindungen nur in Sonderfällen.
2) Neben Längsparkstreifen nicht empfohlen. Qualitätseinbußen für den Radverkehr aufgrund von Parkvorgängen.
3) Nur bei geringen Fußgängerverkehrsstärken.
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Pkt. 8.1: Querschnittsdarstellungen für Ausbaustufe C

1

2

Querschnitt für 

straßenbegleitenden 

Einrichtungsradweg

Querschnitt für 

selbstständig geführten 

Zweirichtungsradweg

Ausbaustufe C –

Einrichtungsradweg 

neben Fahrbahn 

(vzul≤50km/h)

Ausbaustufe C –

Zweirichtungsradweg 

neben Fahrbahn 

(vzul≤50km/h)
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Rahmenbedingungen:

• Ortsgebiet

• Vzul 50 km/h

• DTV ca. 8.000

• dzt. keine Radfahranlage

• kaum Radfahrende

Dimensionierungsbeispiel
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4

?

Dimensionierungsbeispiel
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5

für Hauptrouten sowie Verbindungs- und 

Sammelrouten

für Flächenerschließung

Dimensionierungsbeispiel
Pkt. 6.1: Mischen bzw. Trennen von Rad- und Kfz-Verkehr
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Dimensionierungsbeispiel
Pkt. 8.1: Wahl der erforderlichen Dimensionierungsbreite

16

1. 2.

Schutzstreifen bei Radfahranlage neben Fahrstreifen (Vzul ≤ 50 km/h)  [m] + 0,5  

Schutzstreifen bei Radfahranlage neben Fahrstreifen (Vzul > 50 km/h)  [m] + 1,0  

Schutzstreifen bei fahrbahnabgewandter Radfahranlage neben Parkstreifen  [m] + 0,75  

Schutzstreifen bei fahrbahnseitiger Radfahranlage neben Parkstreifen  [m] + 1,0 *) 

 

3.
Ergebnis: Radweg 

3,10 m neben Fahrbahn bzw.

3,35 m neben Parkstreifen
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ALTE RVS 03.02.13 „Radverkehr“, 2014 

Alte Werte (Mind. 1,25 m bzw. 1,50)

Richtwerte für die Dimensionierung von Radfahrstreifen

Alte RVS 03.02.13 „Radverkehr“, 2014 

Alte Werte (Mind. 1,25 m bzw. 1,50)
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ALTE RVS 03.02.13 „Radverkehr“, 2014 

Alte Werte (Mind. 1,25 m bzw. 1,50)

Richtwerte für die Breite von Mehrzweckstreifen

1) Minimale Kernfahrbahnbreite bei geringen 

Verkehrsstärken oder an punktuellen Engstellen 

auf Fahrbahnen mit einer zulässigen 

Höchstgeschwindigkeit von maximal 30 km/h 
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Sharrows – Radfahren im 
Mischverkehr unterstützt 
durch Piktogramme
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3 Wahl der Fahrlinie – Beobachtung und Befragung

• RadfahrerInnen orientieren sich anhand von Längsmarkierungen und Piktogrammen

• Fahrrad-Piktogramme samt Pfeilmarkierung (z.B. Sharrows) haben einen Einfluss auf die Wahl der Fahrlinie
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Wahl der Fahrlinie - Beobachtung und Befragung

2

4

Piktogramm linksbündig mit Pfeil
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Radfahren im 

Mischverkehr 

unterstützt durch 

Piktogramme

(Sharrows)
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Mögliche Anwendungsfälle dieser Piktogramme:

1. Besondere Betonung des Radverkehrs auf der Fahrbahn.

2. Vorgabe einer geeigneten und sicheren Fahrlinie des Radfahrers (ausreichenden Seitenabstand um 

Dooring-Unfälle zu verhindern oder die Gefahr des Überholens durch Kfz mit unzureichendem seitlichen 

Abstand zu verringern).

3. Hinweis auf entgegenkommende Radfahrer in Einbahnstraßen

4. Kleinräumige Leitfunktion zum Anzeigen der vorgeschlagenen Fahrrelation an Kreuzungen. 

5.Anzeigen der empfohlenen Fahrrelation für Radfahrer.

ACHTUNG: Sharrows sind kein 

Ersatz für die Errichtung einer 

Radfahranlage

Radfahren im Mischverkehr unterstützt durch 

Piktogramme (Sharrows)
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Öffnung von Einbahnen
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RVS 03.02.13 „Radverkehr“

Streckenbereich
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Radfahren gegen die Einbahn

Für die Netzelemente der 

Kategorie Hauptradroute und 

Flächenerschließung gelten 

zusätzliche Spezifizierungen
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Öffnung von Einbahnen mit einer Fahrbahnbreite 

< 3,5 m unter gewissen Rahmenbedingungen 

möglich:

- Vzul max. 30 km/h

- Netzkategorie Flächenerschließung

- Ausweichmöglichkeiten in regelmäßigen 

Abständen (Abstände der Ausweichstellen 

abhängig von Kfz-Aufkommen

- Ausreichend Begegnungssichten

Radfahren gegen die Einbahn
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Radfahren gegen die Einbahn
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Wegweisung
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Hauptwegweiser (Verkehrszeichen)
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bei nicht klar 

ersichtlichem 

Streckenverlauf

dienen zur Bestätigung einer 

Fahrradroute, sollen aber auch 

ein relevantes Ziel enthalten

können anstelle von Hauptwegweisern an 

gut überschaubaren Kreuzungen/Knoten 

eingesetzt werden

Weitere Wegweisertypen (Verkehrszeichen)
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Wegweisung mittels Bodenmarkierungen

60 cm

30 cm

idR Anbringung 

von 2 bis 4 

Blöcken 

Abstand 4 cm
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Fahrradabstellanlagen
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Das richtige Abstellsystem

3

7

• Eine gute Fahrradabstellanlage zeichnet sich durch eine geordnete und gleichzeitig 

platzsparende Abstellmöglichkeit aus

• Folgende Abstellsysteme werden besonders empfohlen:

Anlehnbügel: Der klassische Anlehnbügel erlaubt ein sicheres Versperren des Rades 

und ein einfaches Ein- und Ausparken. Eine Fixierung des Rades ist allerdings nicht 

möglich. 

Kombinierter Vorderrad- und Rahmenhalter: Eine Weiterentwicklung des klassischen 

Rahmenhalters ist der kombinierte Vorderrad- und Rahmenhalter, der eine sichere 

Fixierung des Fahrrades erlaubt.
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Wichtige Anforderungen an Fahrradabstellanlagen
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• Witterungsschutz

Besonders bei Langzeitabstellplätzen ist ein Witterungsschutz (z.B. weit ausladende 

Dachvorsprünge) vorzusehen.

• Gewährleistung der sozialen Sicherheit

Abstellanlagen und Zufahrten sind an belebten, gut beleuchteten und gut einsehbaren 

Standorten anzuordnen. Für Wände und Dächer sind helle, idealerweise 

blickdurchlässige Materialien zu verwenden.

• Ausgestaltung der Zufahrten

Die Zufahrten sind von den Radverkehrsanlagen direkt und befahrbar zu führen. Sie 

sind vom Radverkehrsnetz her zu signalisieren. Im Zufahrtsbereich sind 

Höhendifferenzen zu vermeiden. 
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Ein herkömmliches Fahrrad ist etwa:

- 60 bis 70 cm breit, 

- 1,90 bis 2 m lang,

- ca. 1 m hoch. 

Zusätzlich muss noch der Platzbedarf für 

das Ein- und Ausparken berücksichtigt werden. 

Platzbedarf und Anordnung für Abstellanlagen
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Danke für Ihre 
Aufmerksamkeit!
Roland Romano

Radlobby Österreich

info@radlobby.at


